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sehen Personen, das Eigentum, 
die Formen der Vermögensbe
ziehungen (z. B. Kauf, Miete, 
Dienstleistungen, Leihe, Verwah
rung, Schenkung, Auftrag, Dar
lehen, Versicherungsverträge, Ver
träge über Verkehrsleistungen 
u. a.) und den Schutz des Lebens, 
der Gesundheit und des Vermö
gens gegen schädigende Einwir
kungen durch Bürger und juri
stische Personen.

Zivilverteidigung: Bestandteil der 
Landesverteidigung der DDR 

und der anderen Staaten des ->• 
Warschauer Vertrags; ein System 
staatlicher und gesellschaftlicher 
Maßnahmen, deren Organisation 
die Durchführung komplexer 
Maßnahmen auf allen Gebieten 
des staatlichen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens mit 
dem Ziel erfordert, wichtige Be
dingungen und Voraussetzungen 
für die Tätigkeit der staatlichen 
Führung und der Volkswirtschaft 
sowie zum Schutz der Bevölke
rung während des Verteidigungs
zustandes zu schaffen. Die Z. der 
DDR hat folgende Hauptauf
gaben zu erfüllen: a) Vorberei
tung der Bevölkerung auf die Er
füllung der Aufgaben der Z. so
wie Gewährleistung eines opti
malen Schutzes vor den Folgen 
gegnerischer Angriffe. Dazu ist 
vor allem notwendig, allen Bür
gern die erforderlichen Kennt
nisse über Möglichkeiten und 
Arten des Schutzes vor Massen
vernichtungsmitteln, über das 
Verhalten bei gegnerischen An
griffen sowie über Maßnahmen 
der Selbst- und gegenseitigen 
Hilfe zu vermitteln; b) Durchfüh
rung von Maßnahmen, die dem 
Schutz und der Aufrechterhaltung 
der politischen und staatlichen 
Führungstätigkeit und der Arbeit 
der Volkswirtschaft unter den Be
dingungen eines möglichen Krie
ges dienen; c) Vorbereitung von

Einsatzkräften und Spezialein
richtungen der Z. zur Durchfüh
rung von Rettungs-, Bergungs
und unaufschiebbaren Instandset
zungsarbeiten, zur Hilfeleistung 
für die betroffene Bevölkerung 
und zur raschen Wiederherstel
lung beschädigter, für die Lan
desverteidigung und die Versor
gung der Bevölkerung wichtiger 
Betriebe, Anlagen und Einrich
tungen. Durch die Erfüllung die
ser Hauptaufgaben trägt die Z. 
zugleich zur Erhöhung der Wirk
samkeit der Maßnahmen zur Ver
hütung und Bekämpfung von Na
tur- und anderen Katastrophen 
bei. Mit dem seit 1958 erfolgten 
Aufbau des Luftschutzes in der 
DDR wurden wichtige Vorausset
zungen für die Organisierung der 
Z. geschaffen. Die Bezeichnung 
Luftschutz ist mit dem Übergang 
zur Vorbereitung und Organisie
rung der Z. weggefallen. Die Lei
tung der Z. der DDR obliegt dem 
Minister des Innern. In den Be
zirken, Kreisen, Städten, Stadt
bezirken und Gemeinden sind 
die Vorsitzenden der örtlichen 
Räte die Leiter der Z.

Zoll: Geldabgabe auf Einfuhr
güter, Ausfuhrgüter oder Transit
güter, die über die Grenze eines 
zollrechtlich in sich geschlossenen 
Gebiets gebracht werden. Die 
Z.erhebung dient verschiedenen 
finanz- oder wirtschaftspoliti
schen Zielsetzungen, je nach der 
Z.politik des betreffenden Lan
des. Im vormonopolistischen Ka
pitalismus war die Z.politik der 
Staaten durch zwei Grundrichtun
gen gekennzeichnet: die Politik 
des Schutz-Z. (Protektionismus) 
oder die des Freihandels. Der 
Schutz-Z. bildete eine Schutzmaß
nahme für die sich entwickelnde 
kapitalistische Industrieproduk
tion bzw. für die Landwirtschaft. 
Mit dem Erstarken der nationa
len Industrieproduktion mußten


